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Das Rote Kreuz

Nun könnte man sagen, das; diese Angaben
die Unredlichkeit der Kopfhaut fördern
könnten, Aber, waschen sich vielleicht die

Frauen alle Tage die Haare mit Seife und

Wasser oder mit Alkohollösungen ö Wird da

jemand behaupten wollen, das; die Frauen

weniger reinlich als der Mann seien's Man
weiß ja sogar, daß es Eoguetten gibt, die,

nin ihre Gesichtshant weich und geschmeidig

zu erhalten, dieselbe nur mit Goldcrcame
oder Vaselin waschen. Kostspielig ist dies

vielleicht, widerspricht aber der Hvgienc keines-

Wegs, denn nichts besser als fettige Sub-
stanzen können die Haut von ihren Unreinig-
leiten befreien.

Man hört hie und da die Ansicht an-s-

sprechen, daß die Kahlköpfigkcit die normale

Folge der Zunahme geistiger Entwicklung
sei und daß es bei der Menschheit eines

schönen Tages keine behaarten Schädel mehr

geben würde. Das ist natürlich ein Phantasie-

gcbiide. Sonst müßte man folgern, daß die

eingebildetsten Gecken, die ja mehr als alle
andern Leute ihre Haare verlieren, die Re-

presentantcn der geistigen Entwicklungsstufe
der Menschen darstellen, was denn doch

wenig rühmenswert wäre.

Die Zunahme der Kahlen ist hauptsächlich

die Folge einer schadenbringenden BeHand-

lung nut all diesen ShampoingS, Haarwas-
fern, mit zu spitzen Kämmen und der Gc-

wohnhcit, die Haare zu kurz zu tragen. Nur
das letztere würde schon viel verhüten,

kW-, Guelpa gibt schließlich folgende Rat-

schlüge: ShampoingS und Haarwasser nur
in Ansnahmcfällen zu gebrauchen. Keine zu
spitzen Kämme, Haare mindestens 2 ein lang

tragen, damit sie den Haarboden gegen Ein-
flüssc der Temperatur schützen können. Waschen

der Haare l- 2 mal im Monat mit Panama-
rindenabkochung, Trocknen mit recht warmen

Tüchern, dann mit etwas fetthaltigen Sub-
stanzen die durch die Waschung verloren ge-

gangene Talgmenge ersetzen. Etwas Pomade

vielleicht alle ü 1 Tage ringsherum zur
Massage zu gebrauchen. Nach 2—tz Monaten

- der Zeit, die es braucht bis das Haar

herausdringt - - sollen die Haare bereits

stärker entwickelt sein und sollen dann schöner

werden, wenn man mit dieser einfachen, logisch

aufgebauten Behandlungsmethode fortfährt,
i?lus einem Aufsatz der llTniille ck'lcvgibno »

von Dr, Eugen Mapor,) Lall.

l?ow5 t(reu2 Uli6 tàiànptlegebuà
An ihrer Sitzung vom ->. Februar 1l>20 hat die Direktion des schweizerischen Rote»

Kreuzes einem Gesuch des schweizerischen Krankenpflegebnndcs um Aufnahme als Hilfs
organisation einstimmig entsprochen. Mit der Aufnahme als Hilfsorganisation hängt auch
die Aufstellung einer Vereinbarung zusammen, deren Entwurf von der Direktion genehmigt
worden ist und nun noch der Begutachtung durch den Zentralvorstand dcS Krankenpflege-
bandes harrt. Wir bringen ihn unsern Lesern hiermit zur Kenntnis, Isntmllskrstcmcit.

Versmbcii'Ulig
2toilàn àm sàosiiorîsàii Koten Kreu2

uncl ckein

scliwàsrilctien i<rankenpklegebun6
l. Der schweizerische Krankenpslegebnnd

schließt sich als Ganzes und unter Wahrnung
seiner selbständigen Verciusorganisation dein

schweizerischen Roten Kreuze als Hilfsorgani-
satiöu au H 10 der Statuten des schweige

rischcn Roten Kreuzes von l!N4).
Damit ist ein Anrecht zur Verwendung

deS Zeichens und Namens des Roten Kreuzes

für die Mitglieder deS KrankenpflegebundcS
als solche nicht verbunden.



Dns Rote Krcuz

2. Der schweizerische Krankcnpflegelnind
übernimmt dadurch folgende Verpflichtungen'

n) Die Statuten des schweizerischen Voten

Kreuzes als verbindlich anzuerkennen.

d) Seine eigenen Statuten, sowie alle Ab

änderungen derselben vor dem Inkrafttreten
durch die Direktion des schweizerischen Roten

Kreuzes genehmigen zu lassen.

e) Den Organen des Noten Kreuzes auf

Wunsch jederzeit Bericht zu erstatten.

cls Bei allen Aktionen des Rotcn Kreuzes,

bei denen seine Mitwirkung verlangt wird, so

bei Epidemien, Seuchenbekämpfung usw. sein

gesamtes Personal nach Möglichkeit zur Ver-

fügnng zu stellen. Die Aufgebote erfolgen

durch dasZcntralsekretariat des Roten KrenzeS.

es Dem Rotcn Kreuze und dem Sama

ritcrbnnd, das für die Durchführung von

Krankenpflegekursen nötige Jnstruktionshilfs-
personal, nach Maßgabe der vorhandenen

Kräfte, znr Verfügung zu stellen.

lh Die vom Roten Kreuz herausgegebenen

Zeitschriften „Blätter für Krankenpflege"
oder < Im Croix Ilong-o» für jedes Mit-
glied obligatorisch zu erklären.

3. Das Rote Kreuz dagegen verpflichtet sich :

a> Die Bestrebungen des schweizerischen

Krankenpflegebundcs nach Möglichkeit zu

unterstützen, soweit sie die Hebung des schweize-

rischen Krankenpflegebundes in beruflicher
und sozialer Hinsicht betreffen.

kl Dem Krankenpflegcbund bei der Durch-

führnng von Jnstrnktionsknrsen für prak

tische KnrSlciter durch leihweise und unent-

geltliche Ueberlassnng von Anschauungs- und

Lehrmaterial behilflich zu sein. Sollten bei

diesen Kursen Auslagen entstehen, die durch

den Kurs nicht selber gedeckt werden, so ver-

pflichtet sich das Rote Kreuz außerdem, einen

Drittel der Kosten zu tragen.

B Die als Berufsorgane geltenden Zeit-
schriften „Blätter für Krankenpflege" und

- Im Croix Houo'L herauszugeben.

äs Dem schweizerischen Krankenpflegebund
einen jährlichen Beitrag zu entrichten, dessen

Höbe nach Maßgabe seiner Mittel und der

vorhandenen Bedürfnisse bei der Aufstellung
des Gcsamtbndgets bestimmt wird.

Zwischen den beiden Organisationen
wird eine allgemeine und direkte Verbindung
in folgender Weise hergestellt:

n) Das Rote Kreuz ordnet in den Zentral
Vorstand des schweizerischen Krankenpflege
bundcs 2 Mitglieder ab.

k) Der schweizerische Krankenpflcgcbnnd
ordnet zu den Sitzungen der Direktion des

schweizerischen Noten KrenzeS ein Mitglied ab.

Außerdem ist der Krankenpflegebund bc

rcchtigt, sich au den Delegicrtenversammlnngcn
des Noten Kreuzes bis auf 10 Mitglieder
vertreten zu lassen.

ö. Diese Vereinbarung tritt nach Ge

nchmigung durch die Direktion des schweize-

rfschen Roten Kreuzes und des Zentralvor
standes des schweizerischen Krankenpflege
blindes vorläufig bis 31. Dezember 1022

in Kraft. Wird sie von keiner Seite vor Ab

lauf von 3 Monaten gekündigt, so bleibt sie

für je ein weiteres Jahr stillschweigend in Kraft.

Abänderungen an dieser Vereinbarung käu-

neu im gegenseitigen Einverständnis mit der Di-
rektion des schweizerischen Rotcn Kreuzes und

dem Zcntralvorstand des schweizerischen Kran-

kenpflegebundes jederzeit vorgenommen werden.

8àei2erMer 8amariterbuii6.

Zu? llsn vsrllcincllungen à Sààlsittilig lieg 5. 5. k.

In den schweizerischen Samariterbund wurden folgende, meistens ncugegrnndete Ver-
eine aufgenommen: Aarburg, Coeàtilocl-^ouoliâtol, Fahrwangen-Meisterschwanden, Im
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